
ERWAHRUNG DER NEUWAHL Schulrat
DES SCHULRATES

Erwahrung der Neuwahl des Schulrates für die Amtsperiode 2024 —

2028
vom 9. Juni 2024

Das Ergebnis der Neuwahl in den Schulrat für die Amtsperiode vom 01.08.2024 —

31.07.2028, die am 9. Juni 2024 durchgeführt worden ist, haben wir, gestützt auf § 13 des
Gesetzes vom 7. September 1981 über die politischen Rechte (GpR), in den gemeindeeige
nen Schaukästen veröffentlicht.

Innert der gesetzlichen Frist sind keine Beschwerden eingegangen.

An der Wahl haben von den 1101 Stimmberechtigten 423 Stimmende teilgenommen. Es
wurden 401 gültige Wahlzettel mit 1542 gültigen Stimmen abgegeben. Das Absolute Mehr
beträgt gemäss § 28, Absatz 3 GpR 194. Dieses ist von 4 Personen erreicht worden.

Das Ergebnis der Neuwahl vom 9. Juni 2024 in den Schulrat für die Amtsperiode vom
01.08.2024 bis 31.07.2028 wird erwahrt.

1. Gewählt sind:

Schraner Christoph mit 348 Stimmen, Wittwer-Stark Monika mit 340 Stimmen,
Schäuble Martin mit 336 Stimmen, Lang-Zuberbühier Nadja mit 329 Stimmen.

2. Nicht gewählt ist:

Buser Franziska mit 172 Stimmen.

3. Der Erwahrungsbeschluss ist gemäss § 16 GpR in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

Gemäss §15 des oben erwähnten Gesetzes stellt der Gemeinderat das Ergebnis verbindlich
fest und erwahrt die Wahl.

Schönenbuch, 13. Juni 024
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